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(54) Leichtbauelement

(57) Die Erfindung betrifft ein Element in Leichtbau-
weise zur Verwendung bei Dächern, Flugdächern, Wän-
den, Decken, etc., wobei das Element (1) einen längs-
rechteckigen Grundriss aufweist, wobei der Querschnitt
der Elemente normal zu ihrer Längserstreckung recht-
eckig, bevorzugt längsrechteckig, aus zwei Seitenflä-
chen, einer Deckfläche und einer Grundfläche beste-
hend, ausgebildet ist und die parallel zur Längsachse (5)

verlaufenden, Seitenflächen aus U-förmigen oder C-för-
migen Blechen bestehen, die mittels einer Grundplatte
(3) und einer Deckplatte (4), miteinander verbunden sind.

Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen den Seitenblechen (2) im axialen Abstand von ein-
ander Verbindungsbleche (6) angeordnet sind, von de-
nen jeweils zumindest eines in jedem axialen Endbereich
des Elementes (1) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein aus einzelnen, in
Leichtbauweise ausgebildeten, Elementen aufgebautes
Dach oder Flugdach, eine aus solchen Elementen auf-
gebaute Wand oder Decke und die dabei verwendeten
Elemente. Die Elemente sind länglich und weisen einen
im Wesentlichen rechteckigen Querschnitt auf, dessen
Außenhülle zumindest zum Teil aus Blechprofilen be-
steht, entsprechend dem Oberbegriff des Anspruches 1.
[0002] Ein solches Profil ist aus der NL 1 002 449 A
bekannt. Sie offenbart ein längliches oder flächiges Bau-
element, dessen Äußeres aus Blechprofilen, gegebe-
nenfalls im Inneren, nahe der Oberfläche, mit Zugele-
menten verstärkt, besteht und das im Inneren mit ge-
schäumtem Material oder ähnlichem ausgefüllt ist. Die-
ses Element weist hohe mechanische Stabilität auf, wird
in situ gefüllt und erfordert so einerseits eine geometrisch
genaue Herstellung, andererseits eine aufwändige Bau-
stellenausrüstung.
[0003] Ein aus der DE 1 184 581 A vorbekanntes
Wandbauelement besteht aus zwei Gipskartonplatten
mit dazwischen angeordneten Abstandhaltern und ist ge-
gebenenfalls mit Dämmmaterial gefüllt. Zur Verbesse-
rung der Stabilität im Brandfall werden als Abstandhalter
Blechprofile mit U-förmigem Querschnitt verwendet. Der-
artige Elemente sind flächig, schwer und mechanisch
wenig stabil, sie können im Innenausbau in vertikaler La-
ge an mechanisch wenig geforderten Stellen, aber nicht
als Flugdach oder in mechanisch hoch belasteten An-
wendungsfällen verwendet werden.
[0004] Die WO 98/50646 A beschreibt ein modulares
Sandwich-Paneel, das aus zwei zueinander parallelen
Laminatblättern und einem Kern besteht. Die Ränder ver-
laufen nicht gerade, sondern bilden eine Art von Nut-
Feder-Verbindung aus und erlauben es so, das Material
ähnlich wie Holz zu verwenden. Für mechanisch stark
beanspruchte Anwendungen, speziell im Außenbereich
oder gar für Flugdächer ist dieses Material nicht zu ver-
wenden.
[0005] Leichtdachelemente sind üblicherweise auf-
wändig zu produzieren und dementsprechend teuer. Da
sie angepasst an den jeweiligen Verwendungszweck
hergestellt werden müssen, bestehen für sie üblicher-
weise lange Lieferzeiten und die an die jeweilige Einbau-
bzw.
[0006] Aufbausituation angepasste statische und bau-
physikalische Prüfung vergrößert den Zeit- und Kosten-
aufwand weiter.
[0007] Es besteht somit ein Bedarf an Leichtbauele-
menten, die einfach und kostengünstig herzustellen sind
und an die einzelnen Verwendungssituationen ange-
passt werden können, ohne dass zusätzliche bauphysi-
kalische und/oder statische Überprüfungen notwendig
werden und wobei bevorzugt auch diese Nachweise an-
hand von Nachweisen der einzelnen Elemente erbracht
werden können, sodass die Überprüfung des Gesamt-
baus entbehrlich oder zumindest deutlich vereinfacht ist.

[0008] Erfindungsgemäß werden diese Ziele dadurch
erreicht, dass die Elemente einen längsrechteckigen
Grundriss aufweisen, dass der Querschnitt der Elemente
normal zu ihrer Längserstreckung rechteckig, bevorzugt
längsrechteckig ausgebildet ist, dass die parallel zur
Längsachse verlaufenden Seitenflächen aus U-förmigen
oder T-förmigen Blechen bestehen und dass zwischen
diesen Seitenflächen zumindest drei Verbindungsbleche
angeordnet sind, von denen zwei im Endbereich des Ele-
mentes angeordnet sind, entsprechend dem kennzeich-
nenden Teil des Anspruches 1.
[0009] Durch diese Bauweise erreicht man es, dass
die im Wesentlichen leiterartig angeordneten Blechteile
in Verbindung mit den Abdeckteilen, die nicht zwingend
aus Blech bestehen müssen, ein äußerst steifes Leicht-
element ausbilden, das die mechanische Stabilität der
schließlich errichteten Konstruktion bzw. des darauf er-
stellten Bauteils sicherstellt. Durch die Wahl des Materi-
als der Abdeckflächen und das Vorsehen (oder Nichtvor-
sehen) von thermischen und/oder akustisch dämpfen-
den Materialien im Inneren des erfindungsgemäßen Ele-
mentes können weitere bauphysikalische Parameter ein-
fach und rasch je nach den Anforderungen erhalten wer-
den, ohne dass dadurch die statischen Grundeigen-
schaften beeinträchtigt werden. Die Verbindung der ein-
zelnen Blechteile miteinander kann durch Schweißen,
Schrauben, Nieten oder dergleichen erfolgen, die Anord-
nung der stegartigen Verbindungen im Inneren des Ele-
mentes kann unter Umständen zur Erhöhung der Stei-
figkeit im Zick-Zack-Muster erfolgen, sodass das Ele-
ment in seinem Inneren aus lauter dreieckigen und somit
besonders steifen Kompartiments besteht.
[0010] Wenn es gewünscht ist, können auch die Deck-
flächen, beispielsweise im mittleren Bereich, mit den Zwi-
schenflächen verbunden werden, wodurch jedes Aufwöl-
ben verhindert und die Torsionssteifigkeit um die Längs-
achse des Elements wesentlich erhöht wird.
[0011] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt

die Fig. 1 einen rein schematischen Schnitt durch
ein erfindungsgemäßes Element normal zu dessen
Längsachse,
die Fig. 2 ein erfindungsgemäßes Element in
Schrägansicht in technischer Darstellung und
die Fig. 3 ein aus erfindungsgemäßen Elementen
aufgebautes vorkragendes Leichtdach.

[0012] Die Fig. 1 zeigt einen rein schematischen
Schnitt durch ein erfindungsgemäßes Bauelement 1 nor-
mal zu seiner Längsachse 5. Dieses Bauelement ist be-
steht im Wesentlichen aus T-förmigen Blechprofilen, die
mit ihren konkaven Seiten einander zugewandt angeord-
net sind, einer Grundplatte 3 und einer Deckplatte 4. Die-
se Bauelemente können auf passende Weise miteinan-
der verbunden sein, wie im Leichtbau üblich bieten sich
insbesondere nieten oder kleben an, doch sind bei ent-
sprechender Wahl des Materials der Grundplatte 3 und
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der Deckplatte 4 auch alle anderen Verbindungen mit
den Seitenblechen 2 möglich.
[0013] Die Fig. 2 zeigt ein erfindungsgemäßes Bau-
element 1 in perspektivischer Ansicht, wobei auch die
obengenannten Verbindungsbleche 6 eingezeichnet
sind. Diese weisen im dargestellten Ausführungsbeispiel
eine Höhenerstreckung auf (die Zeichnung scheint dies
aber nur zum Teil zu belegen, insbesondere ist die obere
Durchdringung oder Annäherung anders dargestellt als
die untere), dass sie durch die zueinander gerichteten
Endschenkel der C-Profile gesteckt werden können. An
ihren Enden sind Umbiegungen 7 vorgesehen, die flächig
an der Innenseite der zugeordneten Längsprofile, den
Seitenblechen 2, anliegen und dort passend mit ihnen
verbunden sind, beispielsweise durch Punktschweißen.
[0014] Im dargestellten Ausführungsbeispiel verlaufen
die Hauptflächen der Zwischenbleche 6 normal zur
Längsachse 5 des Elementes, sodass im Element 1 im
Wesentlichen quaderförmige Kompartiments gebildet
werden. Diese eignen sich gut dafür, nach dem Aufbrin-
gen entweder der Grundfläche 3 oder der Deckfläche 4
mit Isoliermaterial (Mineralwolle, Glaswolle, Wolle, Pel-
lets oder Blöcke aufgeschäumten Materials, bevorzugt
Polystyrol oder Polyurethan, etc.) aufgefiillt zu werden,
wonach abschließend die jeweils noch fehlende Fläche
4 oder 3 befestigt wird.
[0015] Alternativ dazu können die Zwischenflächen 6,
in Draufsicht gesehen, zick-zack-förmig verlaufen oder
überhaupt aus nur einem entsprechend gebogenen
Band bestehen, wodurch die mechanische Steifigkeit er-
höht wird, wenn auch das Füllen mit mattenförmigen oder
an deren geformten Füllmaterialien nicht so leicht ist wie
bei der Ausbildung quaderförmiger Leerräume mit recht-
eckigem Querschnitt.
[0016] Die Fig. 3 schließlich zeigt drei übereinander
liegende und jeweils über das darunter liegende Element
vorkragende Elemente 1, die, wie aus der Nebenfigur
ersichtlich ist, einerseits einen gedeckten Raum 8 schaf-
fen, wenn sie passend auf einer Wand 10 und einer aus
Säulen und Trägern bestehenden Konstruktion 11 auf-
gelegt sind, andererseits vor den Säulen einen durch ein
Flugdach geschützten und gedeckten Bereich ausbilden.
[0017] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten und
beschriebenen Beispiele beschränkt sondern kann ver-
schiedentlich abgewandelt werden. So ist es möglich,
unterschiedliche Blechstärken und unterschiedlich
Oberflächenbehandlungen bzw. Ausgestaltungen in je-
weiliger Anpassung an die Einsatzgebiete zu verwen-
den. Die Proportionen der Elemente müssen nicht mit
den dargestellten übereinstimmen sondern können in
weiten Bereichen abweichen, sodass auch eher platten-
förmige Grundrisse verwendet werden können. Dies gilt
insbesondere bei der Schaffung von nichttragenden Zwi-
schenwänden, bei diesen ist wegen der dann im wesent-
lichen lotrecht verlaufenden Elementachse 5 die Ver-
wendung der Bezeichnung "Deckfläche" bzw. "Boden-
fläche" nur im übertragenen Sinne möglich, was aber für
den Fachmann auf dem Gebiete des Leichtbaus geläufig

ist.
[0018] Die Anordnung mehrerer Elemente nebenein-
ander bzw. übereinander kann Stück für Stück erfolgen,
es ist selbstverständlich auch möglich, benachbarte Ele-
mente passend miteinander zu verbinden, wodurch die
Gesamtsteifigkeit der Konstruktion weiter erhöht wird.
Hier sind insbesondere durchgehende Verbindungs-
stangen, die normal zur Längsachse 5 der Einzelelemen-
te und parallel zur Grundfläche 3 bzw. zur Deckfläche 4
verlaufen geeignet. Beim Anordnen mehrerer Elemente
übereinander ist es unter Umständen vorteilhaft, diese
nicht so wie in Fig. 3 dargestellt zueinander fluchtend
anzuordnen, sondern zueinander in Richtung der Deck-
flächen zu versetzen, wodurch es zu einem ziegelartigen
Verbund bei der Ansicht in Richtung der Achsen 5 der
Einzelelemente kommt, wodurch die Steifigkeit weiter
verbessert wird.
[0019] Als Material für die Grund- bzw. Deckflächen
eignen sich sogenannte Akustikplatten oder Brand-
schutzplatten, auch Platten mit einer Sichtfläche im Holz-
design sind verwendbar. Die Grund- bzw. Deckplatten
selbst können aus Holz, Gipskarton, Trapezblech und
dergleichen mehr bestehen, sie können nach der Mon-
tage gestrichen oder mit Folien oder flüssig oder teigför-
mig aufgebrachten Streich- bzw. Vergussmassen abge-
deckt werden.

Patentansprüche

1. Element in Leichtbauweise zur Verwendung bei Dä-
chern, Flugdächern, Wänden, Decken, etc., wobei
das Element (1) einen längsrechteckigen Grundriss
aufweist, wobei der Querschnitt der Elemente nor-
mal zu ihrer Längserstreckung rechteckig, bevorzugt
längsrechtekkig, aus zwei Seitenflächen, einer
Deckfläche und einer Grundfläche bestehend, aus-
gebildet ist und die parallel zur Längsachse (5) ver-
laufenden, Seitenflächen aus U-förmigen oder C-för-
migen Blechen bestehen, die mittels einer Grund-
platte (3) und einer Deckplatte (4), miteinander ver-
bunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen den Seitenblechen (2) im axialen Abstand von
einander zumindest drei Verbindungsbleche (6) an-
geordnet sind und dass in jedem axialen Endbereich
des Elementes (1) zumindest ein Verbindungsblech
(6) angeordnet ist.

2. Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verbindungsbleche (6) im Wesentli-
chen normal zur Längsachse (5) verlaufen.

3. Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass zumindest einige Verbindungsbleche (6)
im Wesentlichen schräg zur Längsachse (5) verlau-
fen, gegebenenfalls aus einem durchlaufenden, ge-
bogenen Band bestehen, und in Draufsicht auf das
Element gesehen, mit den Seitenblechen (2) Drei-
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ecke ausbilden.

4. Element nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Grund-
platte (3) und/oder die Deckplatte (4) aus Gipskar-
ton, Holz, Trapezblech, oder Kunststoffbestehen.

5. Element nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die Grundplatte (3) und/oder die Deckplat-
te (4) innen und/oder außen mit Kunststofffolie be-
schichtet bzw. überzogen oder lackiert, bevorzugt
einbrennlackiert, oder mit dauerelastischen bzw.
Dauerplastischen Vergussmassen abgedeckt ist.

6. Element nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass sein Hohl-
raum mit thermischem und/oder akustischem Iso-
liermaterial wie Mineralwolle, Glaswolle, Wolle, Pel-
lets oder Blöcken aufgeschäumten Materials, bevor-
zugt Polystyrol oder Polyurethan, gefüllt ist.
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